
           Stadt Dietfurt a.d.Altmühl 
                          Landkreis Neumarkt i.d.OPf. 

 

 

Das Seniorenmobil ist für alle Seniorinnen und Senioren im Gemeindegebiet, welche 
Mobilitätseinschränkungen haben, weil Sie weder Auto noch Führerschein besitzen, keine 
Mitfahrgelegenheit bei Verwandten oder Freunden besteht oder sich unsicher im 
Straßenverkehr fühlen.  

 
Wer kann das Seniorenmobil nutzen? 

 Gemeindebürger ab 65 Jahren, welche sich selbstständig fortbewegen können (sollte der 
Fahrgast Unterstützung bei der Fortbewegung benötigen, muss dieser eine 
Begleitperson organisieren) 

 
Fahranlass 

 Für Fahrten im Umkreis von 50 km des Gemeindegebiets zur medizinischen Versorgung, 
zu Fachärzten und Krankenhäusern 

 
Wer fährt das Seniorenmobil? 

 Durchgeführt wird der Fahrdienst mit einer Gruppe von ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern, welche sich freiwillig und unentgeltlich für die 
Seniorenfahrten einsetzen.  

 
Fahrtzeiten 

 Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, an Feiertagen finden keine Fahrten statt.  
 
Wie buche ich eine Fahrt? 

 Unter 08464/640013 können Sie das Seniorenmobil zu den Öffnungszeiten des Rathauses 
buchen. Spätestens jedoch drei Werktage im Voraus.  
 

Was kostet die Fahrt? (Änderung ab 01.12.2025) 

 Innerhalb der Gemeinde Dietfurt und Beilngries: 
5,00 € für Mitglieder des ambulanten Krankenpflegevereins Dietfurt  
10,00 € für Nichtmitglieder  

 Außerhalb der Gemeinde Dietfurt und Beilngries: 
10,00 € für Mitglieder des ambulanten Krankenpflegevereins Dietfurt  
20,00 € für Nichtmitglieder  

 Jeweils zuzüglich anfallende Parkgebühren  
 
Bitte beachten Sie noch einige Informationen:  

 Fahrten, welche über eine Krankenkasse oder über einen anderen Kostenträger 
finanziert werden, sind nicht möglich! 

 Das Seniorenmobil ist nicht für Fahrgäste mit Rollstuhl geeignet 
 Das Angebot ist als situationsbedingte Hilfestellung gedacht. Daueraufträge können 

deshalb leider nicht angenommen werden.  
 Ein Anspruch auf Durchführung einer Fahrt besteht nicht, da es sich hierbei um eine 

freiwillige Leistung der Stadt Dietfurt a.d. Altmühl handelt. 


